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1. Name und Sitz  

1.1. Der Verein fü hrt den Namen “Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck (abgekü rzt DL-

Grüppe Osnabrü ck).  

1.2. Er ist im Vereinsregister eingetragen ünd hat daher den Züsatz “eingetragener 

Verein“ (e.V.).  

1.3. Der Sitz ist in Osnabrü ck.  

 

2. Zweck, Aufgabe und Ziele  

2.1. Der Zweck des Vereins ist die Erhaltüng, Reinzücht gem. der Züchtordnüng des DL-

Verbandes, Verbreitüng ünd Aüsbildüng des Langhaarigen Deütschen Vorstehhündes, 

üm die Ja gerschaft mit braüchbaren Hünden zü versorgen.  

2.2. Der Verein dient aüsschließlich gemeinnü tzigen Zwecken. Er erstrebt keinen Gewinn 

ünd verwendet etwaige U berschü sse nür zü satzüngsgema ßen Zwecken. Er ist politisch 

ünd konfessionell neütral.  

2.3. Der Vereinszweck soll vorwiegend erreicht werden dürch  
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- Verbreitüng der Rassenkünde des Langhaarigen Deütschen Vorstehhündes – im 

folgenden “DL“ genannt – in Wort, Schrift ünd Bild.  

- Veranstaltüng ünd Unterstü tzüng von Süchen, Prü füngen ünd Züchtschaüen ünter 

Beachtüng der Richtlinien des Jagdgebraüchshünd-Verbandes e. V.  

- Beschaffüng ünd Vermittlüng von zü chterisch wertvollen DL-Hünden.  

- Die Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck e.V. ist Mitglied des Deütsch-Langhaar-

Verbandes (DLV) ünd ü ber diesen dem Verband fü r das Deütsche Hündewesen (VDH) 

ünd damit der Federation Cnologiqüe internationale (FCI) angeschlossen.  

- Die Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck e.V. ist Mitglied im 

Jagdgebraüchshündverband (JGHV) ünd anerkennt fü r sich ünd 2 seine Mitglieder die 

Satzüng, Disziplinar- ünd Verbandsgerichtordnüng des JGHV in der jeweils gü ltigen 

Fassüng (vero ffentlicht ünter www.jghv.de) an.  

- Die Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck e.V. anerkennt fü r sich ünd seine Mitglieder 

die Satzüng ünd Ordnüngen des DeütschLanghaar- Verbandes (DLV) in der jeweils 

gü ltigen Fassüng (vero ffentlicht ünter www.dl-verband.de), soweit sie die Interessen der 

Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck e.V. berü hren. Die Züchtordnüng des Deütsch-

Langhaar-Verbandes (DLV), die aüf der Gründlage der VDH – Rahmenzüchtordnüng 

erstellt würde, ist üneingeschra nkt fü r die Mitglieder der Deütsch-Langhaar-Grüppe e.V. 

gü ltig.  

- In Fragen der Zücht hat das Disziplinarrecht des VDH Vorrang vor dem des JGHV.  

2.4. Ziel des Vereins ist die besondere Fo rderüng der Langhaarzücht im Raüm 

Osnabrü ck, üm den DL ünter der Ja gerschaft dieses Gebietes wieder in sta rkerem Maße 

zü verbreiten.  

 

3. Mitgliedschaft  

3.1. Jeder ünbescholtene Zü chter, Fü hrer oder Freünd des DL kann Mitglied des Vereins 

werden. Hündeha ndler ünd gewerbsma ßige Zü chter sind von der Mitgliedschaft 

aüsgeschlossen.  

3.2. Der Verein besteht aüs ordentlichen Mitgliedern ünd Ehrenmitgliedern.  

3.3. Die ordentliche Mitgliedschaft wird erworben dürch eine schriftliche 

Beitrittserkla rüng an den Vorstand. Erfolgt seitens des Vorstandes innerhalb einer 

Woche kein Einsprüch, gilt die Aüfnahme als vollzogen.  

Zwecks Aüfnahme hat jedes Mitglied eine Beitrittserkla rüng zü ünterzeichnen. Mit der 

Unterzeichnüng des Aüfnahmeantrages anerkennt der Unterzeichner die Satzüng ünd 

die Ordnüngen der Deütsch-Langhaar-Grüppe Osnabrü ck e.V., sowie die Satzüngen ünd 

Ordnüngen von DLV, des JGHV ünd VDH an.  
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3.4. Die Ernennüng züm Ehrenmitglied kann fü r Personen erfolgen, die sich üm den 

Verein ünd dessen Ziele hervorragende Verdienste erworben haben, das 70. Lebensjahr 

erreicht ünd mindestens 15 Jahre dem Verein angeho rt haben.  

U ber die Ernennüng entscheidet der Vorstand.  

Ehrenmitglieder haben im Verein Sitz ünd Stimme.  

Sie sind von der Beitragszahlüng befreit.  

 

4. Ende der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet  

4.1. dürch Tod;  

4.2. dürch freiwilligen Aüstritt;  

dieser kann schriftlich beim Vorstand erfolgen ünd erlangt mit dem Tage des 

Posteingangs Gü ltigkeit. Erfolgt die Aüstrittserkla rüng wa hrend des Kalenderjahres, so 

ist fü r dieses Jahr der volle Mitgliedsbeitrag zü entrichten;  

4.3. dürch Aüsschlüss;  

4.3.1. Ein Mitglied kann aüsgeschlossen werden  

- wenn es mit der Beitragszahlüng trotz Aüfforderüng des Vorstandes mehr als 6 Monate 

im Rü ckstand ist.  

- wenn es gegen die Interessen des Vereins oder gegen dessen Satzüng verstoßen hat. - 

wenn es gegen die Gründsa tze der Waidgerechtigkeit verstoßen hat.  

- wenn es Handlüngen verschüldet hat, die das Ansehen des Vereins oder der Ja gerschaft 

in der O ffentlichkeit scha digen.  

4.3.2. Der Aüsschlüss erfolgt dürch den Beschlüss des Vorstandes. Das aüsgeschlossene 

Mitglied kann gegen diesen Beschlüss bei der na chsttagenden Mitgliederversammlüng 

Berüfüng einlegen ünd hat dort Gelegenheit zür perso nlichen Rechtfertigüng. Die 

Mitgliederversammlüng entscheidet endgü ltig.  

4.4. Mit Beendigüng der Mitgliedschaft erlo schen alle Ansprü che aüs dem 

Mitgliedschaftsverha ltnis, ünbeschadet des Ansprüchs des Vereins aüf etwa 

rü cksta ndige Beitragsforderüngen.  
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5. Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag  

5.1. Die Aüfnahmegebü hr wird ihrer Ho he nach von der Mitgliederversammlüng 

festgelegt.  

5.2. Der Jahresbeitrag (Gescha ftsjahr = Kalenderjahr) wird ebenfalls nach den jeweiligen 

Erfordernissen von der Mitgliederversammlüng festgesetzt. Dabei ko nnen fü r 

Forstbeamte, Berüfsja ger ünd Jagdaüfseher erma ßigte Beitra ge beschlossen werden.  

5.3. Der Schatzmeister hat das Recht, bis züm Ende des II. Qüartals nicht einbezahlte 

Beitra ge per Postnachnahme zü erheben.  

 

6. Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind  

6.1. die Mitgliederversammlüng,  

6.2. der Vorstand (Gescha ftsfü hrender Vorstand).  

 

7. Die Mitgliederversammlung  

7.1. Die ordentliche Mitgliederversammlüng ist einmal ja hrlich im I. Kalendervierteljahr 

einzüberüfen.  

7.2. Die Mitglieder sind ünter Angabe der Tagesordnüng ünd ünter Einhaltüng einer Frist 

von mindestens zwei Wochen vor dem Termin dürch Vero ffentlichüng des Termins zür 

Mitgliederversammlüng aüf der Homepage des Vereins (www.deütsch-langhaar-grüppe-

osnabrüeck.de) einzüladen.  

7.3. Bei Bedarf kann der Vorstand oder der Aüsschüss eine aüßerordentliche 

Mitgliederversammlüng einberüfen. Hierzü ist er verpflichtet, wenn mindestens 10 % 

der ordentlichen Mitglieder ünter Angabe von Grü nden die Einberüfüng schriftlich 

verlangen. In diesem Fall sind die Mitglieder ünter Bekanntgabe der Tagesordnüng ünd 

Einhaltüng einer Frist von mindestens 1 Woche (ab Datüm des Poststempels) schriftlich 

einzüladen.  

7.4. Die Mitgliederversammlüng ist beschlüssfa hig, wenn mindestens 10 % der 

ordentlichen Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlüssünfa higkeit müss der Vorstand 

innerhalb 3 Wochen eine neüe Mitgliederversammlüng mit derselben Tagesordnüng 

einberüfen. Diese ist ohne Rü cksicht aüf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlüssfa hig.  

7.5. Die Mitgliederversammlüng hat folgende Aüfgaben:  

7.5.1. Wahl des gescha ftsfü hrenden Vorstandes ünd der Aüsschüssmitglieder.  
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7.5.2. Wahl des Kassenprü fer.  

7.5.3. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes.  

7.5.4. Genehmigüng des Haüshaltsplans. 

 7.5.5. Beschlüssfassüng ü ber die Veranstaltüngen des Vereins.  

7.5.6. Beschlüssfassüng ü ber Satzüngsa nderüngen ünd die ihr im Vorstand zür 

Entscheidüng vorgelegten Angelegenheiten.  

7.5.7. Erledigüng der dürch Satzüng ü bertragenen Aüfgaben.  

7.5.8. Beschlüssfassüng ü ber die Aüflo süng des Vereins.  

7.6. Beschlüssfassüng der Mitgliederversammlüng:  

7.6.1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlüng fü hrt der 1. Vorsitzende, bei seiner 

Verhinderüng der 2. Vorsitzende, bei Verhinderüng beider der laüt Satzüng 

Nachfolgende.  

7.6.2. Die Mitgliederversammlüng fasst ihre Beschlü sse mit einfacher Stimmenmehrheit 

der Erschienenen, es sei denn, Gesetz ünd Satzüng schreiben andere Mehrheiten vor. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Abstimmüng kann – 

aüßer in dürch Satzüng anders bestimmten Fa llen – dürch Akklamation erfolgen.  

7.6.3. U ber die Beschlü sse der Mitgliederversammlüng ist ein Protokoll zü fü hren, das 

vom jeweils Vorsitzenden ünd dem Protokollfü hrer zü ünterzeichnen ist.  

 

8. Der Vorstand  

8.1. Der Vorstand (Gescha ftsfü hrender Vorstand) besteht aüs:  

Dem Vorsitzenden (1. Vorsitzenden),  

dem stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden),  

dem Schriftfü hrer (Gescha ftsfü hrer),  

dem Schatzmeister,  

dem Züchtwart,  

2 Beisitzern  

8.2. Gema ß § 26 BGB vertreten der 1. ünd 2. Vorsitzende den Verein gerichtlich ünd 

aüßergerichtlich.  

Sind beide Vorsitzende verhindert, vertreten gemeinschaftlich zwei bevollma chtigte 

Vorstandsmitglieder den Verein.  
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8.3. Der Vorstand fü hrt die laüfenden Gescha fte des Vereins. Er verwaltet das 

Vereinsvermo gen ünd fü hrt Beschlü sse der Mitgliederversammlüng ünd des 

Vereinsaüsschüsses dürch.  

8.4. Der Vorstand kann die Aüfgabenbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder dürch 

eine Gescha ftsordnüng aüfteilen.  

8.5. Der Vorstand fasst seine Beschlü sse in Vorstandssitzüngen, die vom 1. Vorsitzenden 

ünd bei dessen Verhinderüng vom 2. Vorsitzenden einberüfen werden. 

Der Vorstand ist beschlüssfa hig, wenn mindestens vier Vorstandsa mter anwesend sind.  

Bei Beschlüssünfa higkeit müss innerhalb 3 Tagen eine neüe Sitzüng mit gleicher 

Tagesordnüng einberüfen werden.  

Diese ist ohne Rü cksicht aüf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder 

beschlüssfa hig. Der Vorstand fasst seine Beschlü sse mit einfacher Stimmenmehrheit der 

Erschienenen.  

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

8.6. Beim Aüsscheiden eines Vorstandsmitgliedes bestellen die ü brigen 

Vorstandsmitglieder kommissarisch einen Ersatzmann bis zür na chsten 

Mitgliederversammlüng.  

 

9. Wahlen  

9.1. Die Wahl des Vorstandes erfolgt dürch Akklamation oder dürch Stimmzettel aüf die 

Daüer von 4 Jahren ünd zwar in der Weise, dass alle zwei Jahre die Ha lfte der 

Vorstandsmitglieder neü gewa hlt werden. In den Wahlga ngen werden züm einen 1. 

Vorsitzender, Schatzmeister, Züchtwart, ein Beisitzer ünd züm anderen 2. Vorsitzender, 

Schriftfü hrer, ein Beisitzer gewa hlt.  

Bei Stimmengleichheit wird ein 2. Wahlgang erforderlich.  

Bei weiterer Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

9.2. Zür Dürchfü hrüng von Wahlen wird dürch Akklamation ein aüs 3 Mitgliedern 

bestehender Wahlaüsschüss gebildet, der ünter sich einen Vorsitzenden bestimmt.  

9.3. Vor Beginn der Wahl sind dem Vorsitzenden des Wahlaüsschüsses die 

Wahlvorschla ge zü nennen.  

10. Anträge und Satzungsänderung  

10.1. Antra ge, die bei einer Mitgliederversammlüng behandelt werden sollen, mü ssen 1 

Woche vorher beim Vorstand schriftlich eingegangen sein.  
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10.2. Antra ge aüf Satzüngsa nderüng mü ssen mindestens 2 Wochen vor der 

Mitgliederversammlüng beim Vorstand schriftlich eingegangen sein. 

Satzüngsa nderüngen bedü rfen einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 

Mitglieder.  

 

11. Beitritt zu Verbänden  

Der Verein tritt dem Deütsch-Langhaar-Verband e.V. ünd dem Jagdgebraüchshünd-

Verband e.V. bei.  

 

12. Auflösung des Vereins  

12.1. Die Aüflo süng des Vereins erfolgt dürch Beschlüss der Mitgliederversammlüng, 

wobei drei Viertel der erschienenen Mitglieder fü r die Aüflo süng stimmen mü ssen.  

12.2. Der Verein kann jedoch nicht aüfgelo st werden, wenn 7 Mitglieder bereit sind, den 

Verein weiterzüfü hren.  

12.3. Zür Aüflo süng des Vereins bestellt die Mitgliederversammlüngen einen Liqüidator.  

12.4. Das Restvermo gen müss einer gemeinnü tzigen jagdkynologischen Institütion 

züfallen.  

 


